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Redaktionsschluss: Dienstag, den 27. Juli 2021, um 11:00 UhrDie August-Ausgabe erscheint am 7. August 2021.

Samstag, den 3. Juli 202120. Jahrgang

Der Geltungsbereich umfasst die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld und die Mitgliedsgemeinden
Kranichfeld mit den Ortsteilen Barchfeld und Stedten,

Rittersdorf, Tonndorf, Hohenfelden, Nauendorf und Klettbach mit dem Ortsteil Schellroda.

Nr. 07/2021

Übergabe von Sportgeräten 
im Wert von 2.500,00 Euro

Fo
to

 v
on

 B
er

nd
 R

öd
ge

r



3. Juli 2021 - Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld Nr. 07/2021Seite 2

Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld
Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld

Telefon    036450 345-0 Website  www.vg-kranichfeld.de
Telefax    036450 345-15 E-Mail    info@vg-kranichfeld.de

Öffnungszeiten des Bürgerbüros
Montag 09:00 - 12:00 Uhr 
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr
1. Samstag im Monat 09:00 - 11:00 Uhr 

Dienstzeiten der Verwaltung
Montag 09:00 - 12:00 Uhr 
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr

Allgemeines Telefonverzeichnis

NOTRUF

Polizei 110
Feuerwehr  112
Giftinformationszentrum 0361 730730
Polizeistation Bad Berka 036458 5830
Polizeiinspektion Weimar 03643 8820
Hochwasseransagedienst 0180 5003006 
Störungsnummer Strom 0800 6861166
Störungsnummer Gas 0800 6861177
Störungsnummer Wasser 03643 7444444
Störungsnummer Abwasser 0172 6960003

Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden
Mitgliedsgemeinde Bürgermeister Sprechstunde Telefon / E-Mail / Internet
Stadt Kranichfeld Enno Dörnfeld Dienstag 17:00 - 18:30 Uhr 036450 345-11 buergermeister@kranichfeld.de, www.kranichfeld.de

Donnerstag  17:00 - 18:30 Uhr 036450 42167 gemeinde@rittersdorf.info, www.rittersdorf.info
Gemeinde Rittersdorf Johannes Rokosch Dienstag 18:00 - 19:00 Uhr 036450 42419 buergermeister@gemeinde-tonndorf.de, 
Gemeinde Tonndorf Tony Röser Dienstag 16:00 - 19:00 Uhr                              www.gemeinde-tonndorf.de
Gemeinde Hohenfelden Thomas Morche Donnerstag 18:00 - 19:00 Uhr 036450 42351 thomas.morche@web.de, www.hohenfelden.de
Gemeinde Nauendorf Marek Heusinger Dienstag 17:00 - 18:00 Uhr 036209 349 buergermeister@gemeinde-nauendorf.de, 
Gemeinde Klettbach Franziska 

Hildebrandt
Donnerstag 17:00 - 19:00 Uhr  www.gemeinde-nauendorf.de

036209 346 info@klettbach.de, www.klettbach.de

Forstämter

Thüringer Forstamt Erfurt-Willrode, Revier Kranichfeld,
Baumbachplatz 1, Sprechzeit dienstags von 15:00 - 18:00 Uhr, 
Telefon 0172 3480106
Thüringer Forstamt Bad Berka, Ilmstraße 1, 99438 Bad Berka
Telefon 036458 582-3

Schiedsstelle
Bei uns können Sie nur gewinnen.

Das Schiedswesen besteht seit über 170 Jahren,
und ist eine vorgerichtliche, bürgernahe

sowie unparteiische Schlichtungsorganisation.

Geschlichtet werden können:
Nachbarschaftsstreitigkeiten, Beleidigungen, Bedrohungen,
Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch

Schiedsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld
Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld

Telefon 036450 345-41 und -42 (Bürgerbüro)

Personalausweis weg?
Sperrnummer 116 116

Finanzamt Jena

Leutragraben 8, 07743 Jena, Telefon 03641 378-0

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116 117 erreichen Sie 
den ärztlichen Bereitschaftsdienst. In akuten Fällen wenden Sie sich an 
den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.

zuständiges Tierheim

Tierheim Pflanzwirbach, Marktleite, 07407 Pflanzwirbach, 
Telefon 03672 422410

Touristinformation Kranichfeld

Baumbachplatz 1, 99448 Kranichfeld
Frau Mnich 036450 42021
Kernöffnungszeiten: Montag bis Freitag 10:00 - 13:00 Uhr

Gemeinschaftsvorsitzender Herr Menge 036450 345-20
Hauptamt Frau Oberheide 036450 345-21
Hauptamt Frau Sonntag 036450 345-22
Hauptamt Frau Feige 036450 345-23
Hauptamt Frau Meißner 036450 345-24
Hauptamt Frau Zentgraf 036450 345-26
Hauptamt Frau Junghanns 036450 345-27
Kämmerei Frau Rahm 036450 345-31
Kämmerei Herr Trott 036450 345-35
Kämmerei Frau Knöfel 036450 345-34
Kasse Frau Hoffmann 036450 345-32
Kasse Herr Rieger 036450 345-33
Bürgerbüro/Feuerwehr Frau Lichtenecker 036450 345-41
Bürgerbüro Herr Ohnesorge 036450 345-42
Touristinformation Frau Fröbel 036450 345-43
Ordnungsamt Herr Merten 036450 345-52
Ordnungsamt Frau Schambach 036450 345-51
Standesamt Frau Jahn 036450 345-54
Bauamt Herr Kästner 036450 345-61
Bauamt Frau Brinkmann 036450 345-62
Bauamt Herr Neuenfeldt 036450 345-63
Bauamt Herr Schultz 036450 345-64
Polizei Herr Kabbe 036450 437-12
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VG Kranichfeld

Amtlicher Teil

Stadt Kranichfeld

Gemeinde Tonndorf

Bekanntmachung des Beschlusses aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der 
Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld vom 19.05.2021

072-12/2021
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung der Gemein-
schaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld vom 
22.03.2021 wird bestätigt.

Bekanntmachung des Beschlusses aus dem nicht öf-
fentlichen Teil der Sitzung der Gemeinschaftsver-
sammlung der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld 
vom 19.05.2021 für den die Öffentlichkeit hergestellt 
wurde

075-12/2021
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Kra-
nichfeld beschließt die Aufhebung der Beschränkten Ausschreibung 
nach § 11 UVgO von Reinigungsdienstleistungen und Serviceleistun-
gen im Kindergarten „Waldwichtel“ Stedten ab 01.07.2021 sowie die 
Erbringung dieser Leistungen stattdessen durch eignes Personal vor-
zunehmen.  

IFA Werdau S4000-1 „Löschfahrzeug“ 
der Stadt Kranichfeld zu verkaufen

Die Stadt Kranichfeld beabsichtigt ihren gebrauchten und reparatur-
bedürftigen IFA Werdau S4000-1 „Löschfahrzeug“ zu verkaufen. 

Merkmale
Hersteller: Kraftfahrzeugwerk „Ernst Grube“ Werdau
Typ: S4000-1
Erstzulassung: 12.07.1962
Kilometerstand: 48.451
Hubraum: 6.024 cm³
Nennleistung: 90 PS
Kraftsoff: Diesel
zul. Gesamtgewicht: 8.100 kg

Zustand
Das Fahrzeug ist bedingt betriebsbereit. Es hat keine Startbatterie, 
keine feuerwehrtechnische Beladung und die Heckpumpe ist defekt.

Besichtigt werden kann das Fahrzeug, montags von 19:00 – 20:00 Uhr, 
am Feuerwehrgerätehaus im Auenweg 4 in 99448 Kranichfeld. Als 
Mindestangebotssumme sind 4.000,00 EUR festgesetzt.

Entsprechende Kaufpreisangebote sind schriftlich, in einem verschlos-
senen Umschlag und mit dem Kennwort „Angebot S4000“ beschrif-
tet, bis zum 31. Juli 2021 an die Stadt Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 
99448 Kranichfeld zu richten.

Die Stadt Kranichfeld ist nicht verpflichtet, an einen bestimmten 
Bieter zu verkaufen bzw. an den Höchstbietenden oder überhaupt zu 
verkaufen.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Ausschusses für Kultur und 
Soziales der Stadt Kranichfeld vom 13.04.2021

022-09/2021
Die Niederschrift zur öffentlichen Sitzung Ausschusses für Kultur und 
Soziales der Stadt Kranichfeld vom 08.09.2020 wird bestätigt.

023-09/2021
Die Niederschrift zur öffentlichen Sitzung Ausschusses für Kultur und 
Soziales der Stadt Kranichfeld vom 20.10.2020 wird bestätigt.

Haushaltssatzung der Gemeinde Tonndorf für das 
Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 und § 55 der Thüringer Kommunal-
ordnung erlässt die Gemeinde Tonndorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 710.850,00  €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 255.405,00  €

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.  

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern wer-
den wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) 

271 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  389 v.H.
2. Gewerbesteuer 395 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 117.000,00 € festgesetzt.
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§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Tonndorf, den 02.06.2021                              Siegel

gez. Tony Röser
Bürgermeister

Beschluss- und Verfahrensvermerk:
1. Der Gemeinderat Tonndorf hat in seiner Sitzung am 29.04.2021, 

Beschluss-Nr. 096-15/2021, die Haushaltssatzung 2021 erlassen.
2. Die Haushaltssatzung 2021 mit Ihren Anlagen wurde gemäß § 57 

Abs. 2 i.V. m. § 21 Abs. 3 ThürKO der Rechtsaufsichtsbehörde 
vorgelegt.

Die Kommunalaufsicht beim Landratsamt Weimarer Land, als zustän-
dige Rechtsaufsichtbehörde, hat mit Schreiben vom 30.05.2021 (Az.: 
I/2/Ku-092.51----.1087.001/21) die Haushaltssatzung rechtsaufsicht-
lich gewürdigt und einer vorfristigen Bekanntmachung nach § 57 Abs. 
3 Satz 2 i.V. m. § 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO zugestimmt. Die Haushalts-
satzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Auslegungshinweis gemäß § 57 Abs. 3 Satz 3 und 4 ThürKO:
Der Haushaltsplan liegt vom 05.07.2021 für die Dauer von zwei Wo-
chen während der Dienstzeiten (Mo., Di., Do., Fr., 09:00 bis 12:00 Uhr 
und dienstags 13:00 bis 18:00 Uhr) in der Kämmerei der Verwaltungs-
gemeinschaft Kranichfeld, Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld, 1. 
Etage, Zimmer 09, öffentlich aus. Falls die Verwaltung in diesem Zeit-
raum aufgrund der Covid-19-Pandemie geschlossen ist, bitten wir um 
telefonische Terminabsprache unter 036450 34531.

Der Haushaltsplan 2021 wird bis zur Beschlussfassung über die Jahres-
rechnung dieses Haushaltsjahres und über die Entlastung des Bürgermeis-
ters nach § 80 Abs. 3 ThürKO zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten.

Hinweis gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, 
die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, kön-
nen gegenüber der Gemeinde Tonndorf, schriftlich unter Angabe der 
Gründe, geltend gemacht werden. Werden solche Verstöße nicht inner-
halb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend 
gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Gemeinde Hohenfelden
Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Hohenfelden vom 20.05.2021

053-08/2021 
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung des Gemeinderates 
Hohenfelden vom 23.02.2021 wird bestätigt.

054-08/2021 
Der Gemeinderat Hohenfelden erteilt nach §36 BauGB i. V. m. § 68 
ThürBO zur Bauvoranfrage „Errichtung einer Lagerhalle für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse“ auf dem Grundstück: Gemarkung Hohenfel-
den; Flur 4; Flurstücke 463; 464 und 465 das gemeindliche Einver-
nehmen, vorbehaltlich des Nachweises der Privilegierung als landwirt-
schaftlicher Betrieb.

055-08/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden beschließt dem Antrag 
auf Anmietung eines PKW-Stellplatzes vor der ehemaligen Gaststätte 
„Zum Känguru“ nicht zuzustimmen.

056-08/2021 
Die Gemeinde beschließt die Übertragung der Trägerschaft des 
Friedhofes Hohenfelden von der Kirchengemeinde auf die Gemeinde 
Hohenfelden zum 01.09.2021. Der Überlassungsvertrag im Entwurf 
vom 10.05.2021 mit den Änderungen aus der Sitzung am 20.05.2021 
im § 10 Abs. 2 des Vertrages ist Bestandteil des Beschlusses.

057-08/2021 
Der Gemeinderat beschließt auf der Grundlage des Prüfberichtes des 
Rechnungsprüfungsamtes vom 03.09.2020 über Feststellung der ge-
prüften Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016.

058-08/2021 
Der Gemeinderat beschließt auf der Grundlage des Prüfberichtes des 
Rechnungsprüfungsamtes vom 03.09.2020 über Feststellung der ge-
prüften Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017.

059-08/2021 
Der Gemeinderat beschließt auf der Grundlage des Prüfberichtes des 
Rechnungsprüfungsamtes vom 03.09.2020 über Feststellung der ge-
prüften Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018.

060-08/2021 
Der Gemeinderat beschließt auf der Grundlage des Prüfberichtes des 
Rechnungsprüfungsamtes vom 03.09.2020 über Feststellung der ge-
prüften Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019.

061-08/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden beschließt auf der Grund-
lage des Prüfberichtes des Rechnungsprüfungsamtes vom 03.09.2020 
die Entlastung des Bürgermeisters und des Beigeordneten, soweit die-
ser den Bürgermeister vertreten hat für das Haushaltsjahr 2016.

062-08/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden beschließt auf der Grund-
lage des Prüfberichtes des Rechnungsprüfungsamtes vom 03.09.2020 
die Entlastung des Bürgermeisters und des Beigeordneten, soweit die-
ser den Bürgermeister vertreten hat für das Haushaltsjahr 2017.

063-08/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden beschließt auf der Grund-
lage des Prüfberichtes des Rechnungsprüfungsamtes vom 03.09.2020 
die Entlastung des Bürgermeisters und des Beigeordneten, soweit die-
ser den Bürgermeister vertreten hat für das Haushaltsjahr 2018.

064-08/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenfelden beschließt auf der Grund-
lage des Prüfberichtes des Rechnungsprüfungsamtes vom 03.09.2020 
die Entlastung des Bürgermeisters und des Beigeordneten, soweit die-
ser den Bürgermeister vertreten hat für das Haushaltsjahr 2019.

Gemeinde Klettbach

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem öffentlichen 
Teil der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Klettbach vom 06.05.2021

126-17/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die Satzung über 
den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienst-
leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Klettbach im Entwurf vom 
21.04.2021.

127-17/2021 
Die Niederschrift des öffentlichen Teils zur Sitzung des Gemeinderates 
Klettbach vom 25.02.2021 wird bestätigt.
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weitere Bekanntmachung
Thüringer Verordnung zur Festsetzung des Über-
schwemmungsgebietes des Fließgewässers 11m von 
der Landkreisgrenze 11m-Kreis I Weimarer Land bis 
zur Landesgrenze Thüringen I SachsenAnhalt 

Vom 19. März 2021
Auf Grund der §§ 76 Abs. 2 und 78 a Abs. 5 des Wasserhaushaltsge-
setzes (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBI. I S. 1408) geändert 
worden ist, sowie der§§ 54 Abs. 1 Satz 1, 59 Abs. 2 und 61 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 1 Buchstabe d des Thüringer Wassergesetzes (ThürWG) vom 28. 
Mai 2019 (GVBI. S. 74), das durch Gesetz vom 11. Juni 2020 (GVBI. 
S. 277) geändert worden ist, erlässt das Thüringer Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz folgende Rechtsverordnung:

§ 1
Gegenstand der Verordnung

Als Überschwemmungsgebiet werden die in§ 2 näher bezeichneten 
Flächen auf Teilen der Gemarkungen Barchfeld/llm, Stedten/llm, Kra-
nichfeld, Tannroda, München, Bad Berka, Hetschburg, Possendorf, 
Buchfart, Oettern, Mellingen, Taubach, Ehringsdorf, Oberweimar, 
Weimar, Tiefurt, Kleinkromsdorf, Großkromsdorf, Denstedt, Oß-
mannstedt, Ulrichshalben, Oberroßla, Niederroßla, Apolda, Zottels-
tedt, Mattstedt, Wickerstedt, Nauendorf, Flurstedt, Obertrebra, Nieder-
trebra, Eberstedt, Darnstedt, Bad Sulza, Oberneusulza, Großheringen 
und Unterneusulza festgesetzt.

§2
Grenzen des Überschwemmungsgebietes

(1) Das Überschwemmungsgebiet beinhaltet alle Flächen, die bei ei-
nem statistisch einmal in 100 Jahren zu erwartenden Hochwas-

128-17/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach lehnt die Erteilung des ge-
meindlichen Einvernehmens gem. § 36 BauGB i. V. m. § 68 ThürBO 
zum Bauantrag „Errichtung eines Nebengebäudes‟ zur Gartenbewirt-
schaftung auf dem Grundstück: Gemarkung Klettbach; Flur 3; Flur-
stück 214/ 3 214/4 ab.

129-17/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach erteilt nach § 36 BauGB i. 
V. m. § 68 ThürBO zum Vorhaben „Ersatzneubau eines Wohnhauses 
mit 3 Wohneinheiten“ auf dem Grundstück: Gemarkung Schellroda; 
Flur 1; Flurstück 25 das gemeindliche Einvernehmen.

Bekanntmachung der Beschlüsse aus dem nicht öf-
fentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderates der Ge-
meinde Klettbach vom 06.05.2021 für welche jeweils 
die Öffentlichkeit hergestellt wurde

130-17/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach erteilt gemäß § 36 BauGB 
i. V. m. § 68 ThürBO zum Bauantrag „Errichtung eines Spotpavillons“ 
auf dem Grundstück: Gemarkung Schellroda; Flur 1; Flurstück 12/1 
für den Rückbau der baulichen Anlage auf 30 m², sowie die Errichtung 
einer Terrassenüberdachung bis max. 30 m² das gemeindliche Einver-
nehmen. Die überdachte Terrasse muss zwingend an mindestens drei 
Seiten durchgehend geöffnet sein.

132-17/2021 
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettbach beschließt die Vergabe von 
Bauleistungen im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung Abschlag-
leitung Steingraben nach VOB/A, Abschnitt 1 an die Firma Eurovia 
Verkehrsbau Union GmbH im Gewerbegebiet 28-30 99441 Umpfer-
stedt laut vorliegender Vergabeempfehlung des Planungsbüros.

serereignis überschwemmt werden. Es ist in den in der Anlage 
aufgeführten Kartenblättern im Maßstab 1 : 10 000, basierend auf 
Daten des Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informati-
onssystems (ATKIS), sowie im Maßstab 1 : 2 000, basierend auf 
Daten des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems 
(ALKIS), durch eine hellblau schraffierte Fläche dargestellt. Die 
Grenzen des Überschwemmungsgebietes sind durch die Außen-
kanten der Linien bestimmt, welche die hellblau schraffierten Flä-
chen umschließen. Maßgeblich für den Grenzverlauf ist die Dar-
stellung in den auf ALKIS basierenden Kartenblättern im Maßstab 
1 : 2 000.

(2) Veränderungen der Kreis-, Gemeinde-, Gemarkungs-, Flur- und 
Flurstücksgrenzen oder der Bezeichnungen der im Überschwem-
mungsgebiet gelegenen Flurstücke bewirken keine Veränderung 
des festgesetzten Überschwemmungsgebietes.

(3) Die in Absatz 1 genannten Karten sind beim Thüringer Landes-
amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, Außenstelle Weimar, 
Dienstgebäude 1, Harry-Graf-Kessler-Straße 1 in 99423 Weimar, 
Ausfertigungen dieser Karten bei der Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Weimarer Land, Bahnhofstraße 28 in 99510 Apol-
da sowie bei der Unteren Wasserbehörde der kreisfreien Stadt 
Weimar, Schwanseestraße 17 in 99423 Weimar niedergelegt und 
können dort während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
werden.

§3
Zweck der Verordnung

Das Überschwemmungsgebiet des Fließgewässers 11m dient dem 
vorbeugenden Hochwasserschutz, der Hochwasserrückhaltung sowie 
der Sicherung des Hochwasserabflusses mit dem Ziel, eine zukünftige 
Verschlechterung der Abflussverhältnisse sowie eine nachteilige Be-
einflussung der Wassergüte im Hochwasserfall zu verhindern.

§4
Ergänzende Bewirtschaftungsregelungen

(1) Im Überschwemmungsgebiet gelten neben den Bestimmungen 
des WHG folgende Regelungen:
1. Es gilt die gute fachliche Praxis der landwirtschaftlichen Bo-

dennutzung.
2. Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist nach 

dem Abtau der Schneedecke nach den Vorschriften der Dün-
geverordnung (DüV) vom 26. Mai 2017 (BGBI. I S. 1305) in 
der jeweils geltenden Fassung und den im Rahmen der Zulas-
sung von Pflanzenschutzmitteln festgelegten Abstandsrege-
lungen zu Oberflächengewässern erlaubt. Ungeachtet der in 
der Düngeverordnung genannten Fristen ist das Aufbringen 
von Düngemitteln nur bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres 
erlaubt. Die Regelungen des § 29 Abs. 3 ThürWG bleiben 
unberührt.

3. Im Gewässerrandstreifen nach § 29 Abs. 1 und 2 ThürWG müs-
sen Ackerflächen mindestens in der Zeit vom 15. November 
eines jeden Jahres bis zum 15. Februar des Folgejahres mit 
ausgesäten Kulturpflanzen bewachsen sein, sofern nicht die 
Voraussetzungen des § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 oder 2 Thür-
WG vorliegen. Ein Umbruch nach § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 
ThürWG darf nicht in der Zeit vom 15. November eines jeden 
Jahres bis zum 15. Februar des Folgejahres erfolgen.

(2) Ausnahmen von den Regelungen nach Absatz 1 können von der 
zuständigen Wasserbehörde widerruflich genehmigt werden, wenn 
diese zu einer unbeabsichtigten Härte führen würden und die Aus-
nahmeregelung dem Wohl der Allgemeinheit nicht entgegensteht.

§5
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 77 Abs. 1 Nr. 15 ThürWG han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig:
1. entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 1 die landwirtschaftliche Bodennut-

zung im Überschwemmungsgebiet nicht entsprechend der 
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13  531-346 Barchfeld/llm; Stedten/llm; 
Kranichfeld 11 

4190

14 542-346 Kranichfeld 1 , 11  4191
15 548-357  Kranichfeld 1 , 2, 3, 11 4192
16 560-356 Kranichfeld 3, 11; Tannroda 7 4193
17 571-361 Tannroda 1, 2, 4, 5, 7 4194
18 582-367  Tannroda 1, 4, 5, 15; München 1 4195
19 586-378 Tannroda 4; München 1; Bad Berka 12  4196
20 587-389 Bad Berka 12, 13, 19 4197
21 598-396 Bad Berka 1, 1 0, 13  4198
22 603-407 Bad Berka 1, 3, 8, 10, 13 4199
23 599-418 Bad Berka 8 4200
24 610-418 Bad Berka 8; Hetschburg 1, 2, 3  4201
25 621-423  Hetschburg 3, 4; Buchtart 2; 

Possendorf 6 
4202

26 632-428 Hetschburg 4; Buchtart 1, 2, 3, 4 4203
27 640-439  Buchtart 3; Oettern 5 4204
28 651-434 Oettern 1, 2, 3, 4, 5, 6 4205
29 662-431 Oettern 3, 4, 4206
30 669-442  Oettern 3, 4; Mellingen 13, 14  4207
31 680-445 Mellingen 3, 9, 11, 14  4208
32 675-456 Mellingen 1, 2, 3, 4, 9, 15, 16 4209
33 664-453 Mellingen 16; Taubach 6 4210
34 664-464 Mellingen 16; Taubach 1, 6, 7 4211
35 653-464  Taubach 6; Ehringsdorf 4; 

Oberweimar 7 
4212

36 650-476 Ehringsdorf 1,4; Oberweimar 7, 8 4213
37 639-477  Ehringsdorf 1; Oberweimar 1, 2, 8; 

Weimar 50 
4214

38 635-489 Oberweimar 2; Weimar 37, 39, 40, 41, 
50 

4215

39 630-500  Weimar 21, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 40 4216
40 642-500  Weimar 21, 22, 23, 24 4217
41 650-511  Weimar 21, 22; Tiefurt 1, 2, 3; 

 Kleinkromsdorf 2
 4218

42 652-522  Tiefurt 3; Kleinkromsdorf 1, 2; 
 Großkromsdorf 1, 2 

4219

43 663-522 Kleinkromsdorf 1, 4; Großkromsdorf 
1, 4; Denstedt 1,4 

 4220

44 674-528  Denstedt 1, 4; Oßmannstedt 4; 
Ulrichshalben 2 

4221

45 685-533  Oßmannstedt 3, 4; Ulrichshalben 1, 2 4222
46 696-537 Oßmannstedt 1, 2, 3; Ulrichshalben 

1,5, 7
 4223

47 708-545  Ofßmannstedt 2, 9, 12; 
Ulrichshalben 6 

4224

48 719-545 Oßmannstedt 12; Ulrichshalben 6; 
Oberroßla 3 

4225

49 727-556 Oßmannstedt 12; Oberroßla 3; 
Niederroßla 7, 8

 4226

50 735-545 Oberroßla 1, 3; Niederroßla 8; 
Apolda 18 

4227

51 739-556 Oberroßla 1; Niederroßla 1, 2, 3, 8; 
Apolda 18

 4228

52 739-568 Niederroßla 1, 2, 4; Zottelstedt 7 4229
53 750-571 Niederroßla 4; Zottelstedt 7 4230
54 739-579 Zottelstedt 1,6, 7 4231
55 750-582 Zottelstedt 6, 7; Mattstedt 1, 4 4232
56 761-590  Mattstedt 4, 5; Wickerstedt 4  4233

guten fachlichen Praxis durchführt,
2. entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 2 vor dem Abtau der Schneedecke im 

Überschwemmungsgebiet Pflanzenschutzmittel einsetzt oder 
zwischen dem 31. Oktober eines jeden Jahres und dem Abtau 
der Schneedecke im Folgejahr im Überschwemmungsgebiet 
Düngemittel aufbringt,

3. entgegen § 4 Abs. 1 Nr. 3 Ackerflächen im Gewässerrand-
streifen nach§ 29 Abs. 1 und 2 ThürWG in der Zeit vom 15. 
November eines jeden Jahres bis zum 15. Februar des Folge-
jahres ohne Bewuchs mit ausgesäten Kulturpflanzen belässt. 
Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 77 Abs. 2 ThürWG mit 
einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.

§6
lnkrafttreten und Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig werden die Thüringer Verordnung zur Feststellung des 
Überschwemmungsgebietes der 11m im Landkreis Weimarer Land 
und in der kreisfreien Stadt Weimar von Barchfeld bis Kleinkramsdorf 
vom 9. Mai 2006 (ThürStAnz. Nr. 30/2006 S. 1155) und die Thüringer 
Verordnung zur Feststellung des Überschwemmungsgebietes der 11m 
in der kreisfreien Stadt Weimar und im Landkreis Weimarer Land von 
Tiefurt bis Bad Sulza vom 5. Februar 2008 (ThürStAnz. Nr. 12/2008 S. 
455) vollständig sowie die Thüringer Verordnung zur Feststellung des 
Überschwemmungsgebietes der Saale und der 11m in der Gemeinde 
Großheringen vom 22. Mai 2006 (ThürStAnz. Nr. 30/2006 S. 1152) für 
den von dieser Verordnung betroffenen Gewässerabschnitt aufgehoben. 
Jena, den Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz

Der Präsident
Mario Suckert

Anlage zu§ 2 Abs. 1
Verzeichnis der Karten, die Bestandteil dieser Verordnung sind:

1. Kartenblätter im Maßstab 1 : 10 000, basierend auf ATKIS

lauf. 
Nr. 

Blattname  Gemarkung lauf.Nr. 
OWB

1 497-311 Barchfeld/llm; Stedten/llm; Kranichfeld 4178
2  553-347 Kranichfeld; Tannroda; München; 

Bad Berka 
4179

3 580-403 Bad Berka; Hetschburg; Possendorf; 
Buchtart 

4180

4 636-424 Buchfart; Oettern; Mellingen; Taubach; 
Ehringsdorf; Oberweimar

4181

5 609-480 Ehringsdorf; Oberweimar; Weimar; 
Tiefurt; Kleinkromsdorf; Großkramsdorf

4182

6 665-521 Kleinkromsdorf; Großkromsdorf; 
Denstedt; Ulrichshalben; Oßmannstedt; 
Oberroßla

4183

7 721-548 Oßmannstedt; Oberroßla; Niederroßla; 
Apolda; Zottelstedt; Mattstedt; 
Wickerstedt, Nauendorf

4184

8 777-576 Wickerstedt, Nauendorf; Flurstedt; 
Obertrebra; Niedertrebra; Eberstedt; 
Darnstedt; Bad Sulza

4185

9 833-608 Bad Sulza; Oberneusulza; Großheringen; 
Unterneusulza 

4186

2. Kartenblätter im Maßstab 1 : 2 000, basierend auf ALKIS
lauf. 
Nr. 

Blatt
name

Gemarkung, Flur lauf. Nr. 
OWB

10 530-312 Barchfeld/llm 4187
11 528-323  Barchfeld/llm 4188
12 531-335  Barchfeld/llm; Stedten/llm 4189
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Informationen

Nichtamtlicher Teil

Bürgerbüro geöffnet

Das Bürgerbüro ist an den Samstagen, 3. Juli 2021 und 7. August 2021, 
von 09:00 – 11:00 Uhr, für Sie geöffnet.

Beratung - Kontenklärung - Rentenanträge

Beratung und Auskunft zu rentenrechtlichen Angelegenheiten sowie 
Hilfe bei der Antragstellung von Renten wegen Erwerbsminderung, 
Alters- und Hinterbliebenenrenten bekommen Sie kostenfrei in den 
Sprechstunden vor Ort durch Ingo Torborg, Versichertenältester der 
Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland.

Mittwoch, den 14.07.2021, im Bürgerhaus in Klettbach
von 15:00 bis 18:00 Uhr

Mittwoch, den 11.08.2021, im Baumbachhaus in Kranichfeld
von 10:00 bis 18:00 Uhr

Um Terminvereinbarung wird dringend gebeten. 
Telefon: 03644 8779952 (Mo. - Do. 19:30 bis 20:15 Uhr).

Sprechtag des Thüringer Bürgerbeauftragten  

Der Thüringer Bürgerbeauftragte, Dr. Kurt Herzberg, führt einen 
Sprechtag im Landratsamt Weimarer Land durch. Bürgerinnen und 
Bürger werden im Rahmen des Sprechtags zu Fragen und Bitten bera-
ten und können ihre Anliegen vorbringen. Der Sprechtag findet am 27. 
Juli 2021, ab 9:00 Uhr, im Landratsamt Weimarer Land, Sitzungsraum, 
1. OG, Bahnhofstraße 28, 99510 Apolda statt. Unter Einhaltung der 

geltenden Infektionsschutzbestimmungen wird der Bürgerbeauftragte 
zu Fragen und Bitten der Bürgerinnen und Bürger beraten sowie Anre-
gungen und Beschwerden aufnehmen. 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir darum, dass Interessierte 
zuvor einen persönlichen Gesprächstermin unter der Telefonnummer 
0361 573113871 vereinbaren. „Im Gespräch mit den Menschen ver-
suche ich, ihre Anliegen zu klären und sie im Umgang mit Behörden 
zu unterstützen. Der direkte Austausch, das Miteinanderreden und das 
Interesse für die Belange der Bürgerinnen und Bürger, sind Kernpunkte 
meiner Arbeit“, so Dr. Kurt Herzberg. Deshalb sei es ihm besonders 
wichtig, regelmäßig vor Ort in den Thüringer Kommunen Sprechtage 
anzubieten, so Herzberg. Der Thüringer Bürgerbeauftragte hilft in al-
len Fällen, in denen Bürgerinnen und Bürger von einer Handlung der 
öffentlichen Verwaltung betroffen sind. Jeder hat das Recht, sich mit 
seinem Anliegen an den Bürgerbeauftragten zu wenden. Der Bürger-
beauftragte hilft schnell und unbürokratisch bei der Suche nach einer 
einvernehmlichen Lösung, klärt schwierige Sachverhalte und erläutert 
rechtliche Zusammenhänge. Die Beratung ist kostenlos. Bürgeranlie-
gen können auch per E-Mail an post@buergerbeauftragter-thueringen.
de sowie schriftlich an das Postfach 90 04 55, 99096 Erfurt gerichtet 
werden. 

Weitere Termine für Sprechtage sowie Informationen zur Arbeit des 
Bürgerbeauftragten finden Sie unter www.buergerbeauftragter-thuerin-
gen.de

Wohnungen der Stadt Kranichfeld zu vermieten

Mohrentaler Straße 59, 1. OG links - 1-Raum-Whg. – ca. 32 m² - Ta-
geslichtbad mit Badewanne, Balkon, Kellerabteil, renovierter Zustand,  
180 € KM, 20 € Stellplatz, 60 € NK = 260 € Warmmiete

Mohrentaler Straße 53, 2. OG rechts - 2-Raum-Whg. - ca. 52 m² - Ta-
geslichtbad mit Badewanne, Balkon, Kellerabteil, renovierter Zustand, 
300 € KM, 20 € Stellplatz, 80 € NK = 400 € Warmmiete

Mohrentaler Straße 39, EG links, 3-Raum-Whg. - ca. 63 m² - altersge-
rechte Ausstattung, Tageslichtbad mit Badewanne, Balkon, Kellerab-
teil, teilw. mit Inventar zur Übernahme - 320 € KM, 20 € Stellplatz, 100 
€ NK = 440 € Warmmiete

Besichtigung vereinbaren mit 3x1 Immobilien unter Telefon 0361-
3479629.

Wir suchen 
Saisonkräfte 
für das Oberschloss 
in Kranichfeld.

Für den Start in die neue 
Saison werden zur Absi-
cherung der Öffnungszei-
ten und anderer anfallen-

der Aufgaben Ehrenamtsmitarbeiter/innen gesucht. Geöffnet ist von 
Dienstag bis Sonntag. von 11:00 – 17:00 Uhr. Für die Tätigkeit gibt es 
eine Aufwandsentschädigung von 150,00 EUR pro Monat. 

Bei Interesse an dieser Beschäftigung melden Sie sich bitte beim Bür-
germeister Herrn Dörnfeld, Alexanderstraße 7, 99448 Kranichfeld oder 
senden Sie Ihre Bewerbung an buergermeister@kranichfeld.de.

Enno Dörnfeld, Bürgermeister

57 761-579 Mattstedt 5; Wickerstedt 4, 3; 
Nauendorf 5 

4234

58 772-587 Wickerstedt 1, 2, 3, 4; Flurstedt 2; 
Nauendorf 6

 4235

59 772-576  Nauendorf 5, 6; Wickerstedt 3; 
Flurstedt 2

4236

60 783-582 Wickerstedt 3; Flurstedt 2 4237
61 783-593 Wickerstedt 2, 3, 9; Flurstedt 1, 2; 

Obertrebra 2
 4238

62 795-593 Wickerstedt 9; Flurstedt 2; 
Obertrebra 1, 2; Niedertrebra 9 

4239

63 791-605 Wickerstedt 9; Obertrebra 2; 
Niedertrebra 9; Eberstedt 2 

 4240

64 803-605 Niedertrebra 1, 2, 3, 9; Eberstedt 1, 2,5  4241
65 814-611 Niedertrebra 2, 3; Eberstedt 5; 

Darnstedt 2, 4 
4242

66 825-616 Darnstedt 1, 2, 3, 4; Bad Sulza 1, 5, 6 4243
67 836-623 Bad Sulza 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11  4244
68 838-634 Bad Sulza 3, 10, 11, 12; 

Oberneusulza 1 
4245

69 849-640 Bad Sulza 10, 11; Großheringen 2, 3 4246
70 861-645  Unterneusulza 1; Großheringen 1, 2, 3  4247
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Förderprogramm „Klettbach vernetzt“ 
ins Leben gerufen

Mit dem Förderprogramm „Klettbach vernetzt“ wurde ein neues Ko-
operationsprojekt zwischen der Gemeinde Klettbach und dem Förder-
verein für regionale Entwicklung e. V. ins Leben gerufen, das den orts-
ansässigen Einrichtungen, Vereinen und Unternehmen die kostenfreie 
Erstellung eines modernen Internetauftritts ermöglicht.

Die Webseiten entstehen im Rahmen der Azubi-Projekte, einer Initiati-
ve des Fördervereins für regionale Entwicklung, die es Auszubildenden 
aus den Bereichen Büromanagement, Mediengestaltung und Program-
mierung ermöglicht, praxisbezogen an Webseitenprojekten zu arbeiten 
und so erste Berufserfahrungen zu sammeln. Die Gemeinde Klettbach 
arbeitet schon seit einiger Zeit mit dem Förderverein zusammen. Ge-
meinsam entwickelte man in der Vergangenheit auch die aktuelle Web-
seite der Gemeinde www.klettbach.de.

Exklusiv 10 Förderplätze für die Gemeinde Klettbach.

Aufgrund der bisherigen erfolgreichen Zusammenarbeit, entschlossen 
sich beide Kooperationspartner nun das Förderprogramm „Klettbach 
vernetzt“ ins Leben zu rufen. In den kommenden Monaten werden der 
Gemeinde hierfür exklusiv zehn Projektplätze reserviert. Das Förder-
programm richtet sich vor allem an öffentliche und soziale Einrichtun-
gen, Vereine, Initiativen, Kirchen und Unternehmen in Klettbach. Inte-
ressenten können sich mit den Azubi-Projekten kostenfrei eine eigene 
Webseite erstellen oder einen bestehenden Internetauftritt überarbeiten 
lassen. Lediglich die Kosten für den Speicherplatz müssen selbst ge-
tragen werden. Dank eines benutzerfreundlichen Redaktionssystems, 
kann die Aktualisierung der Webseite einfach und unkompliziert selbst 
betrieben werden.

Die Vorteile des Förderprogramms auf einen Blick:
• Sie unterstützen Azubis und Studierende praktische Berufserfah-

rung zu sammeln
• kostenfreie Erstellung einer nach Ihren Vorstellungen konzipierten 

Webseite
• ein persönliches Betreuerteam währen des gesamten Projektver-

laufs
• Musterseite zur Vorschau
• eigenständiges Aktualisieren der Webseite – ohne Programmierer-

kenntnisse
• bis mindestens 2030 telefonischer Support bei Fragen und Proble-

men

Weitere Informationen zum Förderprogramm „Klettbach vernetzt“ fin-
den Sie unter www.klettbach.de. Interessenten können sich telefonisch 
unter 0331 55047471, per E-Mail an info@azubi-projekte.de oder über 
das Anmeldeformular unter www.azubi-projekte.de um einen Förder-
platz bewerben.

Überraschung zum Kindertag

Der Vorsitzende der VG Kranichfeld Fred Menge und der Vorsitzende 
des Kultur- und Sozialausschuss Jörg Bauer haben am gestrigen Tag 
zahlreiche Kinder auf dem Sportplatz überrascht. Beide übergaben an 
die Spielvereinigung Kranichfeld, Abteilung Fußball, an die Staatliche 
Regelschule Anna Sophia und an den Karateverein Tao Te Sportgerä-
te im Wert von 2.500 Euro für den Sportunterricht und für das tägli-
che Training der beiden Vereine im Kinder- und Jugendbereich. Die 
Sportgeräte und die Trainingsmaterialien  wurden durch die Kinder 
sofort ausprobiert. Zusätzlich hatten die Trainer und Übungsleiter der 
Abteilung Fußball einige Überraschungen für die anwesenden Kinder 
zum Internationalen Kindertag organisiert. Auf der bereitgestellten 
Hüpfburg konnten sich zum Beispiel zahlreiche Kinder ausgelassen 
bewegen. Zusätzlich übergaben die Trainer einige Fußbälle an interes-
sierte Kinder. Viele begeisterte Kinderaugen waren zu sehen. Johannes 
Capraro, Jugendtrainer der SpVgg „strahlende Kinderaugen, tobende 
Kinder und glückliche Begegnungen mit anderen Kids, was will man 
mehr“ an so einem Tag. Wir möchten uns ausdrücklich bei der Stadt, 
Herrn Menge sowie Herrn Bauer für die Unterstützung bedanken.

André Bergmann, Abteilungsleiter Fußball
www.spvgg-kranichfeld.de

Foto von Bernd Rödger

Feriensportprogramm „Kranichfeld bewegt sich“

Die Spielvereinigung Kranichfeld 1861 e. V. bietet allen Sportbegeis-
terten jeden Alters, von Kranichfeld und Umgebung, ein Feriensport-
programm unter dem Motto „Kranichfeld bewegt sich“ auf allen Sport-
stätten der Spielgemeinschaft an. Folgendes Programm ist im Zeitraum 
vom 26.07.2021 bis 02.09.2021 geplant.

montags: 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr - Tischtennis in der Halle 
dienstags: 16:30 bis 20:00 Uhr - Fußball auf dem Sportplatz
mittwochs: ab 18:30 Uhr in der - Volleyball in der Halle 
donnerstags: 15:00 bis 21:00 Uhr - Kegeln auf der Kegelbahn

Einzelheiten könnt Ihr aus dem demnächst erscheinenden Flyer ent-
nehmen.

Wir freuen uns auf Euch.

Ralf Licht, Spielvereinigung Kranichfeld 1861 e. V.
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Johanna überzeugt durch Kampfgeist 
und Durchhaltevermögen 

Im Jahr 2014 haben wir mit dem Training begonnen und Stück für 
Stück unser Trainingsangebot ausgeweitet. Bereits 2016 waren wir auf 
Platz 2 in der Vereinswertung bei der Thüringer Landesmeisterschaft. 
Johanna holte sich an dem Tag 2 mal den ersten Platz. Mittlerweile hat 
sie 4 Landesmeister Titel und unzählige Platzierungen auf nationalen 
und internationalen Turnieren belegt. Was uns an ihr am besten gefällt? 

Sie ist ein zielstrebiger, freundlicher und bescheidener Mensch. Unse-
ren jüngeren Wettkämpfern hilft sie mit Tipps und holt sie gerne auf 
Turnieren ab um sie zu beruhigen. Sie ist die erste Sportlerin die of-
fi ziell den Bundesadler für den Tao Te trägt. Karate ist mittlerweile in 
unserer Region keine Randsportart mehr und das ist gut so. Wir werden 
immer wieder gefragt ob denn Karate auch etwas für Mädchen ist. Hier 
ist für alle der Beweis, dass Mädchen sehr erfolgreich sein können. 
Wir sind sehr stolz darauf so viele tolle Sportler zu haben die zu uns 
stehen. Dabei ist es für uns unwichtig ob jemand auf Turniere fahren 
möchte oder nicht. Karate gibt jedem die Chance individuelle Ziele zu 
erreichen und wir unterstützen jeden dabei der Zielstrebigkeit, Durch-
haltevermögen und Spaß an diesen sensationellen Sport haben möchte. 

Wann beginnst du deinen Weg zum individuellen Erfolg? 
Melde dich jetzt für die letzten 10 Probetrainings diesen Monat an. 

Stefan Rochau, Tao Te Weimarer Land e.V., Telefon 0174 9852540, 
Website taote-sport.de

Spende für die Igelgruppe

Unsere Igelgruppe befi ndet sich im Atelier des Kindergartens „Puste-
blume“ in Tannroda, welcher zum Trägerwerk Soziale Dienste GmbH 
in Thüringen gehört. Auch Kinder aus Rittersdorf und Kranichfeld be-

suchen den Kindergarten. Frau Heilmann aus Rittersdorf, Mutter von 
den Zwillingen Merle und Mika, spendete 250,00 €. Für dieses Geld 
wurden eine neue Kamera, didaktisches Spielzeug, ein Werkzeugkof-
fer, ein Doktorkoff er, Puzzle, Märchen CDs und Bilderbücher gekauft. 
Am Dienstag, dem 8. Juni 2021, brachte Frau Heilmann dieses Spiel-
zeug zu den Kindern in den Kindergarten. Alles wurde auf dem Tisch 
aufgestellt. Die Kinder freuten sich riesig darüber. Alle Kinder setzten 
sich um den Tisch und bestaunten die tollen Sachen. Jedes Kind be-
kam zum Abschluss noch ein Kaleidoskop geschenkt. Die Igelkinder 
und die Erzieherin Annegret Wendelmuth möchten sich für das Ganze 
herzlichst bedanken. Die Überraschung war gelungen. Einen großen 
Dank auch an alle anderen Eltern dieser Gruppe, welche die pädagogi-
sche Arbeit tatkräftig unterstützen. In den einzelnen Projekten werden 
unter anderem Bilderbücher, CDs, Lieder, Gedichte, Frühblüher und 
Sämereien mitgebracht. Tolle Eltern haben tolle Kinder und tolle Kin-
der tolle Eltern.

Annegret Wendelmuth, Erzieherin der Igelgruppe

Neues von der „FREIEN TALSCHULE TONNDORF“

Die Schulgründungsinitiative „Freie Talschule Tonndorf“, ein Projekt 
des Talvolk e. V., steht kurz vor der geplanten Eröff nung ihrer Gemein-
schaftsschule im September 2021 und möchte hiermit auf sich auf-
merksam machen und zum aktuellen Stand informieren.

Wir wollen die alte Dorfschule in Tonndorf wieder zum Leben er-
wecken und planen den Kauf des Gebäudes, welches unsere ersten 4 
Jahrgänge gut aufnehmen könnte. Mit Hochdruck arbeiten wir an den 
Verträgen, den Brandschutzmaßnahmen, Sanierungs- und Renovie-
rungsplänen und der möglicher Einrichtung des Gebäudes. Die Zusam-
menarbeit mit dem Bildungsministerium gestaltet sich fruchtbar und 
unser Konzept hat bereits grundsätzliche Zustimmung erhalten – einer 
der Meilensteine auf dem Weg zur Schulgründung.
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Auch die Anmeldungen von potentiellen Schüler*innen laufen gut an 
und wir könnten wahrscheinlich mit 20 Kindern in den Klassen 1 - 3 
starten.

Möchten Sie helfen etwas Großartiges für die Kinder und Jugendlichen 
entstehen zu lassen, dann werde Unterstützer*in der Freien Talschule 
Tonndorf!

Wir suchen noch:
– dringend ein*e Lehrer*in mit 2. Staatsexamen/Grundschulausbil-

dung oder Realschule, die Lust hat Kinder beim Lernen zu beglei-
ten (siehe Stellenausschreibung online)

– Bürgen für unseren Kredit bei der GLS Bank (siehe Homepage)
– Privat-Darlehen und Spenden
– Spenden an Einrichtungsgegenständen und Spielsachen (Liste on-

line auf Homepage)
– praktische Hilfe beim Umbau des Gebäudes

Weitere Informationen und wichtige Links findet ihr hier: 
www.freie-talschule-tonndorf.de oder schreibt uns an: 
freietalschuletonndorf@tutanota.com

Hier können sie uns kennenlernen:
Am 17.07. planen wir einen Flohmarkt mit selbstgemachten Sachen, 
Angeboten für Kinder sowie Kaffee und Kuchen zu veranstalten. Am 
liebsten würden wir dies bereits im zukünftigen Schulhof gestalten, 
müssen jedoch noch Rechtliches abwarten und auf aktuelle Hygiene-
bestimmungen Acht geben – daher bitten wir alle Interessierten auf 
unserer Homepage nach Orts- und Zeitangaben Ausschau zu halten. 
An diesem Tag ist es möglich die Initiative und hoffentlich die Örtlich-
keit direkt kennenzulernen und wir wollen uns gerne im Dorf bekannt 
machen.

Stefanie Killenberg

Jagdgenossenschaftsversammlung Jagdgenossenschaft 
Hohenfelden 2019/2020 und 2020/2021

Zu der nichtöffentlichen Versammlung der Mitglieder der Jagdgenos-
senschaft Hohenfelden am Freitag, dem 23. Juli 2021, um 19:00 Uhr, 
im Gemeindesaal Im Dorfe 4 a, ergeht hiermit an alle Eigentümer von 
Grundflächen, die zum Gemeinschaftsjagdbezirk Hohenfelden gehö-
ren, und auf denen die Jagd ausgeübt werden darf, die herzliche Ein-
ladung.

Tagesordnung:
1. Feststellung der vertretenen Hektar-Flächen und der fristgerechten 

Einladung
2. Eröffnung und Begrüßung 
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
4. Kassenbericht des Kassenwarts
5. Bericht der Jagdpächter
6. Rechnungsprüfungsbericht
7. Diskussion
8. Entlastung des Vorstandes, Kassierer und Rechnungsprüfer
9. Beschluss zur Änderung der Jagdpachtverträge in den §§ 14 und 

15 (Personenänderungen)
10. Beschlussfassung über die Höhe des Reinertrages 2019/2020 und 

2020/2021, sowie die Auszahlung der Jagdpacht für die Jagdjahre  
2017/2018, 2018/2019 und 2019/2020

11. Beschluss Haushaltsplan 2021/2022
12. Informationen (Jagdgesetz, Abschussplan 2021/2022)
13. Schlusswort des Vorsitzenden
Anträge auf Zusätze oder Änderungen der Tagesordnung, sind bis zum 
21.07.2021 schriftlich beim Jagdvorsteher einzureichen. Hinweis:  Es 
wird darauf hingewiesen, dass die Versammlung ohne Rücksicht auf 

die Anzahl der erschienen Jagdgenossen und der damit verbundenen 
Flächengrößen, beschlussfähig ist. Bei Verhinderung kann sich jeder 
Jagdgenosse durch seinen Ehegatten bzw. durch eine andere volljäh-
rige Person, welche Mitglied der Jagdgenossenschaft Hohenfelden ist, 
mit Erteilung einer Vollmacht in schriftlicher Form, vertreten lassen. 
Bei eventuellen Abstimmungen ist die zu vertretende Person aber an 
das Abstimmungsverhalten der bevollmächtigten Person gebunden. Es 
besteht die Möglichkeit, 30 Minuten vor Versammlungsbeginn, Ein-
sicht in das Jagdkataster und in sonstige zu beschließenden Unterlagen 
zu nehmen. Der Vorstand bittet, sofern noch nicht erfolgt, um schrift-
liche Bekanntgabe des Flächennachweises sowie der aktuellen IBAN 
Nummer, da die Auszahlung der Jagdpacht gemäß Beschluss des Vor-
standes nur durch Überweisung auf das Bankkonto erfolgt.

Der Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft Klettbach-Schellroda
Information und Mitteilung zur Tätigkeit der Jagdge-
nossenschaft Klettbach-Schellroda für das Jagdjahr 
2020/2021

Ab dem 5. Juli 2021 werden für einen Zeitraum von vier Wochen in 
den Räumen der Gemeindeverwaltung Klettbach, zu deren Geschäfts-
zeiten, folgende Unterlagen zur ausschließlichen Einsichtnahme durch 
die Jagdgenossen ausgelegt: 

• Bericht des Vorstands zum Jagdjahr 2020/2021
• Bericht des Kassenführers
• Bericht der Kassenprüfer
• Bericht der Jagdpächter zum Geschehen im Revier
• Streckenlisten
• Beanstandungen, Hinweise und Fragen sind schriftlich an den 

Vorstand der Jagdgenossenschaft zu richten

Klettbach, den 11. Juni 2021

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Klettbach-Schellroda.

Thüringer Forstamt Erfurt-Willrode
Klimaschutz durch naturnahe Waldwirtschaft wird 
gefördert Thüringer Landesregierung unterstützt 
Waldbesitzer

„Mit einem neuen Landesförderprogramm unterstützt die Thüringer 
Landesregierung Waldeigentümer, die durch eine nachhaltige und na-
turnahe Waldbewirtschaftung einen Beitrag zur Sicherung der langfris-
tigen CO2-Bindung in den Wäldern leisten“, informiert Forstamtsleiter 
Dr. Chris Freise vom Forstamt Erfurt-Willrode. Gezahlt wird einmalig 
ein Betrag von maximal 125 Euro pro Hektar Wald, welcher um jeweils 
10 % gekürzt wird, wenn der Laubholzanteil bei weniger als 50 Prozent 
liegt oder das Waldgrundstück nicht zertifiziert ist. Die Antragsfrist ist 
der 30.09.2021 (Ausschlussfrist). Das Formular zum Förderprogramm 
kann über die Homepage von ThüringenForst www.thueringenforst.
de abgerufen werden. Die Einreichung der Antragsunterlagen erfolgt 
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Rund ums Baumbachhaus herrscht wieder Leben! 

Nach langer Schließzeit kann man sich wieder im Schatten der Lin-
de vor dem Baumbachhaus einfi nden, um Kaff ee und Kuchen oder 
aber ein gutes Glas Wein in geselliger Runde zu genießen. Das Mu-
seumscafé ist vorerst samstags und sonntags wie gewohnt von 14:00 
bis 17:00 Uhr geöff net. Freitags ab 18:00 Uhr bieten wir Ihnen jetzt 
einen Weinabend, es gibt Raum für Begegnungen mit netten Leuten, 
gute Gespräche und einfach die Möglichkeit, die herrlichen Sommer-
abende unter der Linde zu genießen. Unsere Ausstellung: „Bunte Welt 
der Verführung - 150 Jahre Kinder und Werbung“ konnten wir am 19. 
Juni 2021 endlich eröff nen, sie kann jetzt mittwochs bis sonntags von 
14:00 bis 17:00 Uhr besucht werden. Für Samstag, den 10. Juli 2021 
haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt: Wir laden herzlich zu 
einem „Dîner en blanc“ ein. Treff punkt ist 18:00 Uhr unter der Linde 
vor dem Baumbachhaus. Bezugnehmend auf die Dîners in Paris wollen 
wir möglichst ganz in Weiß gekleidet zusammen an einen schönen Ort 
spazieren und dort bei Grammophonmusik, von jedem mitgebrachten 
Speisen & Getränken und anregenden Gesprächen gemeinsam pickni-
cken. (Eine Transporthilfe wird bereitstehen.) Außerdem möchten wir  
unsere Mitglieder herzlich an die Mitgliederversammlung erinnern, die 
am Samstag, 17. Juli 2021, ab 17:00 Uhr in der Remise stattfi nden 
wird. Zu guter Letzt eine Einladung an alle Literaturfreunde: in der 
Remise des Baumbachhauses gibt es jetzt einen Bücherschrank, in dem 
Sie Bücher zum Lesen und Tauschen fi nden können. Es gibt also viele 
Gründe, mal wieder zum Baumbachhaus zu kommen und sich umzu-
schauen.  Wir freuen uns auf vielfältige kulturvolle Begegnungen im 
Baumbachhaus.

Der Vorstand des Fördervereins Baumbachhaus Kranichfeld e. V.

Evang.-Luth. Pfarramt Kranichfeld

03.07.2021, 18:00 Uhr Wochenschluss-Andacht  
   in Tonndorf
04.07.2021, 14:00 Uhr Gottesdienst in Barchfeld
06.07.2021, 20:00 Uhr Gebet in der Tonndorfer Kirche
10.07.2021, 11:00 Uhr Konfi rmation in Tonndorf
10.07.2021, 18:00 Uhr Wochenschluss-Andacht in Tonndorf
13.07.2021, 20:00 Uhr Gebet in der Tonndorfer Kirche
17.07.2021, 14:00 Uhr Konfi rmation in Stedten
17.07.2021, 18:00 Uhr Wochenschluss-Andacht in Tonndorf
20.07.2021, 20:00 Uhr Gebet in der Tonndorfer Kirche
24.07.2021, 14:00 Uhr Konfi rmation in Kranichfeld
24.07.2021, 18:00 Uhr Wochenschluss-Andacht in Tonndorf
27.07.2021, 20:00 Uhr Gebet in der Tonndorfer Kirche
31.07.2021, 18:00 Uhr Wochenschluss-Andacht in Tonndorf

Weitere Termine und eventuelle Änderungen fi nden Sie im Internet auf 
www.kirche-kranichfeld.de.

Pfarramt Kranichfeld, Kirchplatz 4, 99448 Kranichfeld
Telefon 036450 42157, E-Mail pfarramt@kirche-kranichfeld.de

Katholisches Pfarramt Weimar

Gottesdienste in Kranichfeld
04.07.2021, 09:00 Uhr
18.07.2021, 09:00 Uhr

Corona bedingt fi nden die Gottesdienste in der evangelischen Kirche 
statt.

nicht über die Forstämter, sondern direkt bei der Bewilligungsstelle in 
Frauenwald (ThüringenForst, Forstamt Frauenwald, SG Förderung, 
Allzunah 11 a, 98694 Ilmenau).

Folgende Voraussetzungen sind bei der Beantragung zu beachten:
Aufgrund der Bagatellgrenze von 100 € muss Ihr gesamter Waldbesitz 
eine Mindestgröße von rund 1 ha erreichen. Der Waldbesitzer kann die 
Beihilfe im Rahmen seines De-minimis-Kontingentes erhalten; hierzu 
ist eine entsprechende De-minimis-Erklärung über bereits erhaltene 
Fördermittel abzugeben. Sie müssen als forstwirtschaftlicher Betrieb 
in der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, 
kurz SVLFG, gemeldet sein und ihre Beiträge regelmäßig entrichtet 
haben. Die SVLFG ist zuständig für die gesetzliche Unfallversicherung 
in der Forstwirtschaft. Ihre Angaben werden mit der SVLFG über-
prüft. Die anzugebende Gesamtfl äche ist aus dem SVLFG Bescheid 
zu entnehmen. Die nachhaltige Bewirtschaftung Ihres Waldbesitzes 
kann u. a. durch eine PEFC-Zertifi zierung nachgewiesen werden, die 
Sie zur Einhaltung von ökologischen und sozialen Mindeststandards 
verpfl ichtet. ThüringenForst ist ebenfalls nach PEFC zertifi ziert. Eine 
Nachreichung von Zertifi zierungsnachweisen ist nicht möglich. Bei 
Forstbetrieben mit aktueller Forsteinrichtung: summarisch aus den In-
venturdaten gemäß der tatsächlichen Verhältnisse (Waldeigentümer), 
bei Forstbetrieben ohne aktuelle Forsteinrichtung: Eigenerklärung.

Für Rückfragen zum Förderprogramm steht Ihnen das Forstamt Erfurt-
Willrode unter 036209 43020 jederzeit gern zur Verfügung.

Dr. Freise, Forstamtsleiter
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 Im Amtsblatt 
fi nden Firmeninserate, Familienanzeigen 
und Danksagungen eine große Beachtung.

Anzeigen
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Unser Laden hat wieder geöffnet.
Sehr gern nehmen wir Ihre 

Schulbuchbestellungen entgegen.
 

Telefon 036450/30300
Mail: hahn-kranichfeld@t-online.de

Otto Hahn, Georgstraße 7, 99448 Kranichfeld

Wer aufh ört zu werben, 
um so Geld zu sparen,

kann ebenso 
seine Uhr anhalten,
um Zeit zu sparen.

Henry Ford - 1885 - 1945
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Anzeigenannahme: 

Telefon: 036450 345-52

Telefax: 036450 345-15

Email: merten@vg-kra-

nichfeld.de
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AUTOSERVICE
            SCHULTZE

Molkereistr. 1b
99448 Kranichfeld

Tel. / Fax: 03 64 50/3 05 05

     KFZ - Reparatur

    Reifendienst

   Klimaservice

   Unfallschäden

  HU / AU
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Anzeigenannahme: 
Telefon: 036450 345-52
Telefax: 036450 345-15

Email:
merten@vg-kranichfeld.de

Neu im Sortiment:

Farben 

Tapeten 

Designbeläge

Stefan Lange
Steuerberater
Dipl.-Betriebswirt (BA)

WWW.ECOVIS.COM

Im Dorfe 1a
99448 Nauendorf

Tel.: +49 (0)36209- 438 460
stefan.lange@ecovis.com
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